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19.. Verordnung des Bundeskanzlers vom 25. Juli 193(),
-betreffend Wiederverlautbarung de.s. Rechnungshofe

gesetzes.

25. Juli 1930 (Bundesrgesetzblatt für die Republik Oesterreich

Nr. 251).

§ i. Auf Grund des Artikels 11 der Rechnungshofgesetznovelle
VOm 15- Juli 1930, B. G. Bl. Nr. 240, wird in der Anlage der Text des

oder für die es eine Ausfallsliaftung trägt, hat der Rechnungshof die Betätigung des

Landes als Teilhaber oder Bürge derartiger Unternehmungen auf Ersuchen der, Landes-

regierung zu überprüfen -und das Ergebnis seiner Prüfung der Landesregierung mitzu-

teilen.

(7) Der Rechnungshof hat das Ergebnis seiner Gebarungsüberprüfung auch der

Bundesregierung zur Kenntnis zu bringen.,
(8) Die Bestimmungen dieses Artikels gelten auch für die Überprüfung der Gebarung

(Landes- und Geineindegebarung) der Bundeshauptstadt Wien mit der Maßgabe, daß

e
d gier ng der S.tadtsenatan Stelle des.,Landtages der Gemeinderat, an Stelle der Lan esTe U

und ail Stelle des Landeshauptmannes der Bürgermeister zu treten hat.

Artikel 127 a. (i) Die Gebarung de-r Gemeinden init.über 20 ooo Einwohnern (Städte,
Ortsgemeinden) unterliegt der Überprüfung durch den Rechnuilgshof. Die Überprüfung
hat sich auf die, ziffermäßige Richtigkeit, die Übereinstimmung mit den bestehenden

Vorschriften, ferner die Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Gebarung zu er-

Der Rechnungshof übt diese Überprüfung,alsOrgan des zuständigen Land-

tages aus, dem der Präsident -des Rechnungshofes in bezug auf diese Überpiüfuilg verant-

wortlich ist.

(2) Der Rechnungshof ist befugt, durch Einschau an. Ort und Stelle in die Bücher

und die sonstigen mit der Gebarung im Zusammenhang stehenden Belege die Gebarung
im ganzen oder hinsichtlich gewisser Teilgebiete zu überprüfen. Unbeschadet seiner

Überprüfungstätigkeit auf Grund der vorstehenden Bestimmungen hat der Rechnungs-
hof auf begründetes Ersuchen der zuständigenLandesregierung besondere, in -seinen Wir-

kungsbereich fallende Akte. derGebarungsüberprüfungbei den im Absatz i bezeichneten
Gemeinden durchzuführen und das Ergebnis der Landesregierung mitzuteilen.

(3).Die Bestimmungen des Artikels 127, Absätze 2 bis 4, sind sinngemäß auf die

Überprüfung der Gemeindegebarung anzuwenden, mit der Maßgabe, daß an Stelle der

in den Absätzen 2 und 3 genannten Beauftragten des Landes solche der Gemeinde treten-.

(4) Das Ergebnis seiner Überprüfung hat der Rechnungshof dem Gemeindevorstand

sowie der zuständigen Landesregierungl letzterer zusammen mit den seitens des Gemeinde-

.vorstandes hiezu allenfalls gemachten Äußerungen, mitzuteilen. Die Landesregierung
bringt die Vorlage des Rechnungshofes dem Landtag zur Kenntnis.

(5) Unternehmungen unterliegen dei Überprüfung des Rechnungshofes wie die

übrige Gebarung der Gemeinden, wenn, sie in der Privatwirtschaft der betreffenden

.Gemeinde keine Konkurrenz haben. Hinsichtlich anderer Unternehmungen, die die

Gemeinde allein betreibt, sowie hinsichtlich Unternehmungen, an denen eine Gemeinde

finanziell beteiligt ist oder für die sie eine Ausfallshaftung trägt, hat der Rechnungshof
die Betätigung der Gemeinde als Teilhaber oder Bürge derartiger Unternehmungen auf

E,rsuchen der zuständigen Landesregierung zu überprüfen und das Ergebnis seiner Prüfung
unter. Einhaltung des im. Absatz 4 angeordneten. Vorganges der- Landesregierung, mit-

zuteilen.

(6) Der Rechnungshof hat auf begründetes Ersuchen der zuständigen Landes-

regierung auch die Gebarung von Gemeinden mit weniger als 20 ooo Einwohnern fall-

weise zu überprüfen und das Ergebnis dieser Überprüfung der Landesregierung mit-

zuteilen.

gemäß Anwendung.(7) Artikel 127, Absatz 7, findet sinn
Artikel 128. Die näheren Bestimmungen über die Tätigkeit des Rechnurigshofes

erfolgen durch Bundesgesetz.
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Rechnungshofgesetzes vom 30. Juli 1925, B. G. Bl. Nr. 290, unter Be-

rücksichtigung der Änderungen, die sich durch die Rechnungshof-
gesetznovelle ergeben haben, wieder verlautbart.

§ 2. Das wieder verlautbarte Bundesgesetz ist als Rechnungs-
hofgesetz (R. H. G.) 1930(1 zu bezeichnen.-

Anlage,

Rechnungshofgesetz (R.H.G.) 1930.

1. Abschnitt.

Die Aufgaben des Rechnungshofes hinsichtlich der Ge-

barung des Bundes.
i. Gebarungskontrolle.

§ i (i) Der- Rechnungshof hat die Gebarung der gesamten Staats-
wirtschaft des Bundes zu überprüfen. Dieser Überprüfung unterliegen:

i. die gesamte Ausgaben- und Einnahmengebarung des Bundes;
2. die gesamte Schuldengebarung des Bundes;
3. die Gebarung mit dem beweglichen und unbeweglichen Bundes-

vermögen.
(2) Ausgaben, die vom Bundesvoranschlag (Bundesvoranschlags-

entwurf) hinsichtlich ihrer Höhe oder ihrer Natur abweichen, hat der

Rechnungshof zu überwachen. Derartige Gebarungsfälle. sind daher
dem Rechnungshof, soweit sie nicht bereits durch Sondergesetze bewilligt
oder nicht Gefahr im Verzuge ist, in der Regel vor ihrem Vollzuge zur

Kenntnis zu bringen.
13) Dem Rechnungshof obliegt außerdem die Überprüfung der

Gebarung jener öffentlichen Fonds, Stiftungen und Anstalten, die von

Bundesoirganen verwaltet werden.

§ 2. (1) Bei Ausübung -seiner Kontrolle gemäß. § i hat der Rech-
nungshof festzustellen, ob die Gebarung den bestehenden Vorschriften

_entspricht, ferner ob sie im Rahmen der Gesetze und der auf Grund
dieser Gesetze ergangenen Verordnungen wirtschaftlich, sparsam und

zweckmäßig ist. Keinesfalls darf er sich auf die bloß ziffermäßige Nach-

prüfung beschränken.
(2) Der Rechnungshof ist verpflichtet, bei Ausübung dieser Kon-

trolle sowohl die, Möglichkeit der Herabminderung oder Vermeidung
von Ausgaben als auch der Erhöhung oder, Schaffung von Einnahmen
wahrzunehmen.

§ 3. (1) In Ausübung und zum Zwecke der ihm obliegenden
Kontrolle verkehrt der Rechnungshof mit allen Dienststellen des Bundes
unmittelbar.

.(2) Er ist befugt:
i. von diesen Stell.en jederzeit schriftlich oder im kurzen Vege

alle ihm erforderlich scheinenden Auskünfte zu verlangen;
2., die Einsendung von Rechnungsbelegen und Behelfen (wie Ge-

schäftsstücken, Korrespondenzen, -Verträgen) zu -verlangen;
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3. durch seine Organe an Ort und- Stelle in die mit der Gebarung im
Zusammenhang stehenden Behelfe Einschau zu nehmen und,

4. die Vornahme von -Lokalerhebungen (wie Kassenprüfuhgen)
bei einer Dienststelle durch die dieser.vorgesetzte Verwaltungsbehörde
zu veranlassen und an diesen Amtshandlungen durch seine Organe teil-
zunehmen sowie auch die Prüfung von Verlagskassen unter Beiziehung
eines leitenden Beamten der- betreffenden Dienststelle vorzunehmen.

§ 4. Die in § 3, Absatz i, genannten Stellen haben die Anfragen
des Rechnungshofes ohne Verzug vollinhältlich und unmittelbar zu

beantworten, alle abverlangten Auskünfte zu erteilen und jedem Ver-

langen zu entsprechen, das der Rechnungshof zum Zwecke der Durch-

führung der Kontrolle im einzelnen Falle stellt.

§ 5. Die Ergebnisse seiner Überprüfung und die hiebei erfolgten
Beanstandungen hat der Rechntingshof den überprüften Stellen und
den in Betracht, kommenden Bundesministerien - letzteren auch all-

fällige aus diesem Anlaß sich erge-bende Anträge - bekanntzugeben.
Überdies kann er hierüber jederzeit unmittelbar unter allfälliger An-

tragstellung an den Nationalrat berichten.

§ 6. (1) Bei dem Wirtschaftskörper Österreichische Bundes-
bahnenhat der Rechnungshof die Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßig-
keit der Gebarung und Einrichtung im ganzen oder hinsichtlich gewisser
Teilgebiete, ferner die Richtigkeit der Jahresrechnung auf Grund Ein-.
sichtnahme in die Bücher und sonstigen Behelfe sowie durch Einholung
von Aufklärungen zu prüfen.

(2) Die Überprüfung der Gebarung und Einrichtung.hat -jeweils
nach Ablauf des Geschäftsjahres einzusetzen; der Rechnungshof hat die

Ergebnisse dieser&apos;Überprüfung der Verwaltungskommission des Wirt--

schaftskörpers Österreichische Bundesbahnen sowie den zuständigen
Bundesministern mitzuteilen.

(3) Die Überprüfung der Jahresrechnung ist vor Erteilung der

vorschriftsmäßigen Entlastung vorzunehmen; der Rechnungshof hat.
über das Ergebnis binnen sechs Wochen nach Bereitstellung der ab-

geschlossenen Jahresrechnung der Verwaltungskommission des Wirt-

schaftskörpers Österreichische Bundesbahnen schriftlich Mitteilung
zu machen.

(4) Unbeschadet der ihm gemäß Absätzen i bis 3 obliegenden
Überprüfung hat der Rechnungshof auf Ersuchen der Bundesregierung
oder des zuständigen Bundesministers auch besondere Akte der Über-
prüfting durchzuführen und das Ergebnis der ersuchenden Stelle mit-
zuteilen.

(5) Der Präsident des Rechnungshofes kann zu den Verhandlungen
der Verwaltungskommission des Wirtschaftskörpers Österreichische
Bundesbahnenfallweise oder ständig Vertreter mit beratender Stimme
entsenden. Diese Vertreter haben das Recht, von der Verwaltungs-
kommissi,on die Behandlung bestimmter Gegenstände zu begehren.
Sie können von der Verwaltungskommission&apos;und vom Vorstand jeder-
zeit Auskünfte verlangen.
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- (6) Die Bestimmungen dieses Paragraphen haben sinngemäß auch
auf andere wirtschaftliche, -Unternehmungen- (Wirtschaftskörper) mit

eigener Rechtspersönlichkeit Anwendung zu finden, die durch ein
besonderes Gesetz_ geschaffen werden und die Bundesvermögen als
Treuhänder zu verwalten haben oder für, -die der Bund.&apos;eine Ausfalls-

haftung trägt.
7. (1) Hinsichtlich sonstiger Unternehmungen-, an denen der

Bund finanziell beteiligt ist oder für die der Bund eine Ausfallshaftung
trägt, hat der Rechnungshof die Betätigung des Bundes als Teilhaber
oder türge &apos;derartiger Unternehmungen nach den folgen-den Bestim-

mungen zu prüfen.
(2) * Die Bundesministerien, die die Interessen des Bundes bei diesen

Unternehmungen vertreten,. haben die ihnen zukommenden Bilanzen
und Rechnungen dieser Unternehmi längstens binnen drei Monaten
nach Einlangen dem Rechnungshof unter Mitteilung des Ergebnisses
ihrer -Prüfung zu übermitteln. Zugleich sind dem Rechnungshof die
Berichte e*Kwaiger Vertreter des Bundes in der Verwaltung dieser Unter-

nehmungen bekanntzugeben und ist ihm alles etwa sonst noch erforder-
liche Aktenmaterial zur Verfügung zu halten.

(3) Der Rechnungshof führt die -Prüfung an Hand der ihm gemäß
Absatz --- zugekommenen Unterl&lt;?igen, durch. - Beträgt die Beteiligung des

Bundes, an einem Unternehmen &apos;mindestens ein Drittel des Grund-

kapitals, so ist- der Rechnungshof -zum Zwecke. dieser Prüfung überdies
befugt, Einsicht in die Bücher der Unterneh-rnungen&apos;zu nehmen und all-

fällige Aufklärungen zu verlangen.
(4) Das Ergebnisseiner Prüfung hat der Rechnungshof dem Bundes-

ministerium für, Finanzen und dem zuständigen Bundesministerium
mitzuteilen.

(5) Bestehen. auf. Grund des Gesetzes Treuhandstellen, die die

Prüfung der jahresrechnungen der im Absatz i genannten Unterneh-

mungen vorzunehmen haben, so hat der Rechnungshof an der Über--
prüfung durch diese Treuhandstellen auf Grund des mit ihnen zu pflegen-
den Einvernehmens durch seine Organe teilzunehmen. Eine besondere

Überprüfung durch den Rechnungshof gemäß den Absätzen 2 und 3
entfällt in diesem Falle.

(6) Die Gebarung von wirtschaftlichen Unternehmungen mit

eigener Rechtspersönlichkeit, die der Bund allein betreibt oder an denen
alle finanziellen Anteile dem Bund zustehen, unterliegt der.Überprüfung
durch den Rechnungshof unter sinngemäßer Anwendung des §, il Ab-

satz i, und der § § 2 bis 5. Die im vorhergehenden Absatz 5 vorge-
sehene Art der Prüfung entfällt in -diesem Fall.

(7) - Aus Anlaß der Überprüfung durch Organe des Rechnungshofes
sowie bei Erstattung der Prüfungsberichte darf das, Geschäfts-. oder

Betriebsgeheimnis der überprüften. - Unternehmungen nicht verletzt
werden.

§ 8. (1) Der Rechnungshof ist befugt, seinen Kontrollmaßnahmen,
insbesondere in den Fällen der §§ 6 und 7, Sachverständige zuzuziehen.
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Die Auswahl dieser Sachverständigen hat nach Anhörung des beteiligten
Bundesministeriums -zu, erfolgen. Die Sachverständigen -sind für diese

Tätigkeit bei Gericht,--zu beeiden.

(2) Die Sachverständigen sind zur Wahrung von Geschäfts- und

Betriebsgeheimnissen verpflichtet, die ihnen vermöge dieser Tätigkeit
zugänglich werden; § ii des Bundesgesetzes VOM 26. September 1923,
B,. G. Bl. Nr. 531, gegen den,unlauteren Wettbewerb findet auf. den

Mißbrauch solcher Geheimnisse sinngemäß Anwendung.

2. Ordnung des Rechnungswesens.

§ g. (i) Der Rechnungshof hat im Einvernehmen mit dem Bundes-

ministerium für Finanzen für ein zweckmäßiges und möglichst einfaches

Verrechnungsverfahren zu sorgen; insoweit hiebei die innere Einrich-,
tung einer Dienststelle berührt werden könnte, hat der Rechnungshof
auch im Einvernehmen mit dem zuständigen Bundesministerium vor-

zugehen.
(2) Die Bundesministerien dürfen grundsätzliche Anordnungen im

Rechnungs- und Kassenwesen nur im Einvernehmen mit dem Rechnungs-
-

hof und dem Bundesministerium für Finanzen treffen.

§ io. (i) Hinsichtlich&quot; der Anwendung_. oder Auslegung von Ver-

rechnungsvorschriften entscheidet im - Falle von Meinungsversühieden-
heiten der Rechnungshof.

(2) Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen-
betreffend die Verrechnung einzelner Gebarungsfälle (Kred-itbelastung
ist vorbehaltlich der Beschlußfassung des Nationalrates über den Rech-

nungsabschluß die Anschauung des Rechnungshofes ausschlaggebend.
§ ii. Der Rechnungshof hat Wahrnehmungen hinsichtlich der&apos;

Organisation und der Ausübung des Rechnungsdienstes sowie hinsicht-

lich der Art der Leitung der den Rechnungsdienst versehenden Dienst-

stellen dem zuständigen Bundesministerium mitzuteilen und ent-

sprechende Anregungen zu geben.

3- Erstellung des Bundesrechnungsabschlusses. &gt;

Nachweis der Bundesschulden.

§ 12. Der Rechnungshof bestimmt, den Zeitpunkt und die Form

der jährlichen Rechnungsablage. Er,hat die ihm unmittelbar vor-

zulegenden Jahresrechnungen. zu prüfen, vorgefundene Mängel im un-

mittelbaren Verkehr mit den rechnungslegenden Stellen. zu beheben,
.den Bundesrechnungsabschluß zu verfassen und diesen mit eingehendem
Bericht spätestens acht Wochen vor Ablauf des nächstfolgenden Finanz-

jahres dem Nationalrat zur verfassungsmäßigen Behandlung vorzulegen.
Dieser Berichthat auch die Ergebnisse, derGebarungskontrolle gemäß
den §§ i und 6, Absatz 3, zu erörtern.

§ 13- Zugleich mit dem Bundesrethnungsabschluß hat der Rech-

nungshof dem Nationalrat jährlich einen,Nachweis über den Stand der

Bundesschulden vorzulegen,
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4. Gegenzeichnung der Schuldurkunden des Bundes.

§ 14- (1) Der Präsident des Rech&apos;nungshofes, in dessen Verhinde-

rung sein Stellvertreter (Artikel 124 des Bundes-Verfassungsgesetzes),
hat alle vom Bundesmini5ter für Finanzen ausgestellten Urkunden über

Bundesschulden gegenzuzeichnen.
(2) Die Gegenzeichnung gewährleistet dem Gläubiger des Bundes

lediglich die Gesetzmäßigkeit der &apos;Schuldaufnahme und die rechnungs-
mäßige Richtigkeit der Gebarung, das ist die ordnungsmäßige Eintra-

gung in das Hauptbuch der Bundesschulden.

II. Abschnitt.

Aufgaben des Rechnungshofes hinsichtlich der&quot;,Gebarung
des selbständigen Wirkungskreises der Länder

und Gemein den.

i. Länder.

§ 15. (1) Der Rechnungshof het die Gebarung der Länder zu über-

prüfen. Die Überprüfung hat sich auf die, ziffermäßige Richtigkeit,
die Übereinstimmung. mit den bestehenden Vorschriften, ferner die
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Gebarung zu erstrecken.
Die Überprüfung hat jedoch nicht auch die für.die Gebaru.ng maß-

gebenden Beschlüsse der verfassungsgemäß zuständigen Vertretungs-
körper zu umfassen. Der Rechnungshof ist, bei &apos;dieser Tätigkeit unter

sinngemäßer Anwendung der Artikel 126 a, 126 b und 126 c des Bundes-

Verfassungsgesetzes als Organ des betreffenden Landtages tätig- dem
der Präsident des Rechnungshofes in bezug auf diese Über.prüfung ver-

antwortlich ist (Artikel 14:2, Absatz 2, lit. c, des Bundes-Verfassungs-
gesetzes) Die nach Artikel 126 a des Bundes-Verfassungsgesetzes der

Bundesregierung oder einem Bundesminister zustehenden Rechte stehen&apos;
bezüglich der Gebarungskontrolle gegenüber dem Land der Landes-

regierung oder dem Landeshauptmann zu (Artikel 127, Absatz i, des

Bundes-Verfassungsgesetzes).
(2) Jede Landesregierung hat alljährlich eine oder mehrere mit

den besonderen Verhältnissen des Landes -vertraute Personen, die nicht
der Landesregierung angehören dürfen, dein Rechnungshof namhaft
zu machen, die diesen bei Durchführung seiner auf das Land bezüg-
lichen Tätigkeit zu unterstützen haben. Der, Rechnungshof ist gehalten,
allen Amtshandlungen, die er hinsichtlich der Gebarung eines Landes
vornimmt, insbesondere den an Ort und Stelle vorzunehmenden Über-
prüfungen, den in Betracht kommenden Beauftragten des Landes
zuzuziehen -(Artikel 127, Absatz 2, des Bundes-Verfassungsgesetzes).

(3) Ebenso hat der Rechnungshof -in allen Fällen, in denen er über

Kontrollergebnisse an den Landtag zu berichten beabsichtigtl diese
Berichte vorher dem in Betracht kommenden Beauftragten des Landes
und überdies, wenn das betreffende Land eine eigene Kontrollstelle
besitzt, deren Vorstande mitzuteilen. Dem Beauftragten sowie dem
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Vorstande der eben erwähnten Köntrollstelle des Landes steht eine
Frist von drei Wochen zur Äußerung offen (Artikel 127, Absatz 3, des
Bundes-Verfassungsgesetzes).

(4) Für die Zwecke der im Absatz i vorgesehenen Überprüfung
haben die Landesregierungen die jährlichen Rechnungsabschlüsse über
die Gebarung im selbständigen Wirkungsbereich der Länder zeitgerecht
dem Rechnungshof zu übermitteln (Artikel-I27, Absatz 4, des Bundes-

Verfassungsgesetzes).
(5) Der Rechnungshof hat die Rechnungsabschlüsse auf Grund

Einsichtnahme an Ort und Stelle in die Bücher und sonstigen mit der

Gebarung im Zusammenhang stehenden Belege-zu überprüfen und das

Ergebnis der Überprüfung der Landesregierung mitzuteilen. Die Landes-

regierung legt den Bericht über das Ergebnis der Überprüfung -dem

Landtage zugleich mit, dem Landesrechnungsabschluß vor (Artikel 127,
Absatz 5, des Bundes-Verfassungsgesetzes).

(6). Die Überprüfung des Rechnungsabschlusses,hat der Rechnungs-
hof, binnen vier Monaten nach dessen Einlangen durchzuführen und das
Ergebnis der Überprüfung innerhalb dieser Frist der Landesregierung
mitzuteilen; auch hat er das Ergebnis der Gebarungsprüfung der Bundes-

regierung zur Kenntnis zu bringen.
§ 16. (1) Unternehmungen, die das -Land allein betreibt, unter-

liegen der Überprüfung durch den Rechnungshof wie die übrige Ge-
barung des Landes, wenn sie in der Privatwirtschaft des betreffenden
Landes keine Konkurrenz haben. Unternehmungen, die das, Land
allein betreibt, die jedoch in der Privatwirtschaft des betreffenden
Landes Konkurrenz haben, hat der Rechnungshof nur auf Ersuchen
der Landesregierung zu überprüfen.

(2) Hinsichtlich Unternehmungen, an denen das Land finanziell

beteiligt ist oder für die es eine Ausfallshaftung trägt, hat. der Rechnungs-
I

hof die Betätigung des Landes als Teilhaber oder Bürge derartiger Unter-

nehmungen auf Ersuchen der Landesregierung zu überprüfen und das

Ergebnis seiner Prüfung der Landesregierung mitzuteilen.
&apos;.

(3) Für die Überprüfung gemäß Absatz 2 sind die im § 7, Absätze

2, 3 und 7, niedergelegten Grundsätze sinngemäß. anzuwenden. Hiebei
.kann der Rechnungshof Sachverständige zuziehen, deren Auswahl nach

Anhörung der Landesregierung zu erfolgen hat. - Die Sachverständigen
sind für diese Tätigkeit bei Gericht zu beeiden; für sie gelten die Be-

stimmungen des §. 8, Absatz 2.

(4) Der Rechnungshof hat das Ergebnis seiner gemäß den Bestim-

mungen der Absätze i bis 3 vorgenommenen Gebarungsprüfung auch
der Bundesregierung.zur Kenntnis zu bringen.

§ 17. Die Bestimmungen der §§ und 16 gelten -auch für die

Überprüfung der Gebarung (Landes- und Gemeindegebarung) de,r,
Bundeshauptstadt Wien.mit der Maßgabe, daß an Stelle des Landtages
der Gemeinderat, an Stelle der Landesregierung,der-Stadtsenat und an

Stelle des Landesha4ptmannes der Bürgermeister zu treten hat (Ar-
tikel 127, Absatz 8, des - Bundes-Verfassungsgesetzes).

Z. ausl. öff. Recht u. Yölkerr. Bd. 2, T. 2: Urk. 43
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2., Gemeinden.

§ 17 a. (i) Die Gebarung der Gemeinden mit Über 20 000 Ein-
wohnern (Städte, Ortsgemeinden) unterliegt der&apos; Überprüfung durch
den Rechnungshof. Die Überprüfung hat sich auf die ziffermäßige
Richtigkeit, die

&gt; Übereinstimmung mit den bestehenden Vorschriften,
ferner die Wätschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Gebarung zu

erstrecken. Der Rechnungshof übt diese Überprüfung als Organ des

zuständigen Landtages aus, dem der Präsident des Rechnungshofes
in bezug auf diese Überprüfung verantwortlich ist (Artikel 127 a, Ab-

satz i, des Bundes-Verfassungsgesetzes).
Der Rechnung$hof ist befugt, durch Einschau an&apos;Ort und

Stelle in die Bücher und die sonstigen mit der&apos;Gebarung im Zusammen-

hang stehenden Belge die Gebarung im ganzen oder hinsichtlich ge-
wisser Teilgebiete zu überprüfen. Unbeschadet seiner Überprüfungs-
tätigkeit auf Grund der vorstehenden Bestimmungen hat der Rechnungs-
hof auf begründetes Ersuchen der zuständigen Landesregierung beson-

dere, in seinen Wirkungsbereich fallende Akte der Gebarungsüber-
prüfung bei den im Absatz i bezeichneten Gemeinden durchzuführen
und das Ergebnis der Landesregierung mitzuteilen (Artikel 127 a,
Absatz 2, des Bundes-Verfassungsgesetzes).

&apos;(3) Auf die Überprüfung der Gemeindegebarung sind die Bestim-

mungen des § 15, Absätze 2 bis 4, mit der Maßgabe sinngemäß aiizu-

wenden, daß an Stelle der in den Absätzen 2 und 3 genannten&apos;Beauf-
tragten des Landes solche der Gemeinde treten. Zum Zwecke seiner

Überprüfung, ist der Rechnungshof jederzeit befugt, vom Gemeinde-
vorstande alle erforderlichen Auskünfte, ferner die Ausfolgung der

benötigten Rechnungsbelege und sonstigen Behelfe sowie die Vor-
nahme von Lokalerhebungen (wie Kassenprüfungen), letztere unter

Teilnahme seiner Organe, zu.verlangen.
(4) Das Ergebnis,seiner Überprüfung hat der Rechnungshof dem

Gemeindevorstand sowie der zuständigen Landesregierung, letzterer
zusammen mit den seitens des Gemeindevorstandes hiezu allenfalls

gemachten Äußerungen, mitzuteilen. Die Landesregierung bringt die

Vorlage des Rechnungshofes dem Landtag zur Kenntnis (Artikel 127 a,

Absatz 4, des Bundes-Verfassungsgesetzes).
(5) Unternehmungen, die eine Gemeinde allein betreibt,. unter-

liegen der Überprüfung durch den Re wie die übrige Ge-

barung der Gemeinde&quot; wenn sie in der Privatwirtschaft der betreffenden
Gemeinde keine Konkurrenz haben. Unternehmungen, die eine Ge-
meinde allein betreibt, die jedoch in der Privatwirtschaft der betreffenden
Gemeinde Konkurrenz haben, hat der Rechnungshöf nur auf Ersuchen
der zuständigen Landesregierung zu überprüfen.

(6) Hinsichtlich Unternehmungen, an denen eine Gemeinde finanziell
beteiligt ist oder für die sie eine Ausfallshaftung trägt, hat der Rechnungs-
hof die Betätigung der&apos; Gemeinde als Teilhaber oder Bürge derartiger
Unternehmungen auf Ersuchen der zuständigen Landesregierung zu

überprüfen und das Ergebnis seiner Prüfung unter Einhaltung des im
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Absatz 4 angeordneten Vorganges der Landesregierung mitzuteilen.

Die Bestimmungen des § 7, Absätze 2, 3 und 7, ferner des 16, Absatz 3&quot;
zweiter und dritter Satz, sind sinngemäß anzuwenden.

(7) Der Rechnungshof hat auf begründetes Ersuchen der zustän-

digen Landesregierung auch die Gebarung von Gemeinden mit&apos;weniger
als 2o ooo Einwohnern, fallweise zu überprüfen. und das Ergebnis dieser

Überprüfung der Landesregierung mitzuteilen (Artikel 127 a, Absatz 6,
Ides Bundes-Verfassungsgesetzes).

(8) Der Rechnungshof hat die Ergebnisse einer gemäß den vor-

stehenden Bestimmungen bei Gemeinden vorgenommenen Gebarungs-
überprüfung auch der Bundesregierung zur Kenntnis zu bringen.

III. Abschnitt.

Die Stellung, des Rechnungshofes und seines Präsidenten.

§ 18. Der Präsident des Rechnungshofes wird vor Antritt seines

Amtes vom Bundespräsidenten angelobt. Seine Bestallungsurkunde
wird vom Bundespräsidenten mit dem Tage der Angelobung ausge-

fertigt und vom Bundeskanzler gegengezeichnet. Er ist in den Bezügen
den Bundesministern, gleichgestellt.

§ ig. Alle Personalangeleg der Angestellten des Rechnungs-
hofes werden, vorbehaltlich der dem, Bundespräsidenten zu§tehe

Befugnisse, vom Präsidenten des Rechnungshofes nach den für die

Bundesangestellten sonst geltenden Vorschriften geführt.
§ (i) Der Präsident des Rechnungshofes verkehrt mit dem

Nationalrat und dessen Ausschüssen unmittelbar, und zwar selbst oder

durch die von ihm entsendeten Vertreter.

(:2) Er ist verpflichtet, über Gegenstände seines Wirkungsbereiches
dem Nationalrat und dessen Ausschüssen jederzeit Auskünfte zu erteilen.

§ 21. Der Präsident des Rechnungshofes oder sein Stellvertreter,

ist den Beratungen der Bundesregierung mit beratender Stimme zuzu-

ziehen:
i. wenn Gegenstände erörtert werden, die die Sicherstellung, Aus-

übung und die Ergebnisse der Gebarungskontrolle, Fragen der Verrech-

nung und der Rechnungslegung oder die Mitwirkung des Rechnungs-
hofes beim staatlichen Schuldendienst betreffen oder auf Anregung.des
Rechnungshofes zur Verhandlung gelangen-&apos;

2. wenn- Personalangelegenheiten der Angestellten des Rechnungs-
hofes oder solche allgemeiner Natur zur Verhandlung gelangen, die sich

auch auf die Angestellten des Rechnungshofes erstrecken.

IV. Abschnitt.

Schlußbestimmungen.

§ 22. Die den ehemaligen Obersten Rechnun betreffenden

Bestimmungen der Kaiserlichen Verordnung vom 21. November 1866,
R. G. Bl. Nr. 140, sowie die mit dieser Kaiserlichen Verordnung kund-
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676 Staats;- und. Ver

gemachte Geschäftsordnung des ehemaligen Obersten Rechnungshofes,
ferner das Gesetz vom 6. Februar igig, St. G. Bl. Nr. 85,-über den Staats-

rechnungshof, treten außer Kraft.

I§ 23. (1) Mit der Vollziehung dieses Gesetzes, das am i. Oktober

1925 in Kraft tritt, wird die Bundesregierung betraut-, die hiebei das
Einvernehmen mit dem Präsidenten des Rechnungshofes zu pflegen hat.

(2) Soweit es sich um die Organisation des Rechnungshofes handelt;
ist das Gesetz durch den Präsidenten des Rechnungshofes zu vollziehen..
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